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II 

(Vorbereitende Rechtsakte) 

KOMMISSION 

Vorschlag für einen Beschluß des Rates über den Abschluß des Übereinkommens über 
weiträumige grenzüberschreitende Luftverschmutzung 

(Von der Kommission dem Rat vorgelegt am 11. September 1979) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Arti-
kel 235, 

auf Vorschlag der Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments, 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Gemäß der Erklärung des Rates vom 22. November 
1973 über ein Aktionsprogramm für die Umweltpoli-
tik der Europäischen Gemeinschaften (') und der Ent-
schließung des Rates der Europäischen Gemeinschaf-
ten und der im Rät vereinigten Vertreter der Regie-
rungen der Mitgliedstaaten vom 17. Mai 1977 zur 
Fortschreibung und Durchführung der Umweltpolitik 
und des Aktionsprogramms der Europäischen Gemein-
schaften für den Umweltschutz (2) ist es das Ziel der 
Umweltpolitik der Gemeinschaft, die Lebensqualität, 
den Lebensrahmen, den Lebensraum und die Lebens-
bedingungen der zu ihrem Bereich gehörenden Völ-
ker zu verbessern, indem sie unter anderem zur 
Verhütung, Verringerung und, soweit möglich, Besei-
tigung der Umweltverschmutzung und -belastungen 
beiträgt und nach gemeinsamen Lösungen für die Um-
weltprobleme mit den nicht der Gemeinschaft an-

gehörenden Staaten, insbesondere im Rahmen der in-
ternationalen Organisationen, sucht. 

Einer der Grundsätze dieser Umweltpolitik der Ge-
meinschaft ist es, gemäß der 1972 in Stockholm ange-
nommenen Deklaration der Konferenz der Vereinten 
Nationen zur Umwelt des Menschen dafür Sorge zu 
tragen, daß die in einem Staat betriebenen Tätigkei-
ten keine Umweltschäden in einem anderen Staat ver-
ursachen. 

Die Gemeinschaft hat daher an den Verhandlungen 
im Rahmen der Wirtschaftskommission für Europa 
für ein Übereinkommen und eine Resolution über 
weiträumige grenzüberschreitende Luftverschmutzung 
teilgenommen. 

Die Gemeinschaft hat am das Übereinkommen 
über weiträumige grenzüberschreitende Luftver-
schmutzung unterzeichnet und eine Resolution über 
weiträumige grenzüberschreitende Luftverschmutzung 
gebilligt; darin beschließen die Unterzeichner das 
Übereinkommen im Rahmen der ECE vorläufig anzu-
wenden und die daraus fließenden Verpflichtungen 
bis zu einem Inkrafttreten soweit wie möglich auszu-
führen. 

Es erscheint erforderlich, daß die Gemeinschaft dieses 
Übereinkommen abschließt, um eines der Ziele der 
Gemeinschaft auf den Gebieten des Umweltschutzes 
und der Lebensqualität zu erreichen. 

C) ABl. Nr. C 112 vom 20. 12. 1973, S. 1. 
O ABl. Nr. C 139 vom 13. 6. 1977, S. 1. 

Die hierfür erforderlichen Befugnisse sind im Vertrag 
nicht vorgesehen — 
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BESCHLIESST: 

Artikel 1 

Das Übereinkommen über weiträumige grenzüber-
schreitende Luftverschmutzung wird im Namen der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft geschlossen. 
Der Wortlaut des Übereinkommens und der Resolu-
tion über weiträumige grenzüberschreitende Luftver-
schmutzung sind diesem Beschluß beigefügt. 

Artikel 2 

Der Vorsitzende des Rates wird den Akt gemäß Arti-
kel 15 des Übereinkommens hinterlegen (1). 

(') Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Übereinkommens 
und des Protokolls wird im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften veröffentlicht. 

Entwurf eines Übereinkommens über weiträumige grenzüberschreitende Luftver-
schmutzung 

DIE PARTEIEN DES VORLIEGENDEN 
ÜBEREINKOMMENS — 

gewillt, die Beziehungen und die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Umweltschutzes zu verstärken; 

in Anbetracht der Bedeutung der Tätigkeiten der Wirt-
schaftskommission für Europa der Vereinigten Natio-
nen für die Verstärkung dieser Beziehungen und Zu-
sammenarbeit, insbesondere auf dem Gebiet der Luft-
verschmutzung, einschließlich des weiträumigen 
Transports von Luftschadstoffen; 

in Anerkennung des Beitrags der Wirtschaftskommis-
sion für Europa zur multilateralen Durchführung der 
einschlägigen Bestimmungen der Schlußakte der Kon-
ferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa; 

in Kenntnis der Hinweise in dem der Umwelt gewid-
meten Kapitel der Schlußakte der Konferenz über Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Europa, in dem eine 
Zusammenarbeit bei der Überwachung der Luftver-
schmutzung und ihrer Auswirkungen einschließlich 
des weiträumigen Transports von Luftschadstoffen 
und bei der Erstellung eines umfassenden Programms 
zur Überwachung und Abschätzung des weiträumigen 
Transports von Luftschadstoffen, angefangen von 
Schwefeldioxid und mit einer möglichen Ausdehnung 
auf weitere Schadstoffe, im Rahmen internationaler 
Zusammenarbeit gefordert wird; 

in Anbetracht der einschlägigen Bestimmungen der De-
klaration der Konferenz der Vereinten Nationen über 
die Umwelt des Menschen und insbesondere Grund-
satz 21, in dem die allgemeine Überzeugung ausge-
drückt wird, daß die Staaten gemäß der Charta der 

Vereinten Nationen und den Grundsätzen des interna-
tionalen Rechts das unumschränkte Recht haben, ihre 
eigenen Ressourcen gemäß ihrer eigenen Umweltpoli-
tik zu nutzen, und daß ihnen die Verantwortung 
obliegt, zu gewährleisten, daß Tätigkeiten, die unter 
ihrer Gerichtsbarkeit oder Kontrolle durchgeführt 
werden, keinen Umweltschaden in anderen Staaten 
oder Gebieten, die über die Grenzen der nationalen 
Gerichtsbarkeit hinausgehen, verursachen; 

in Anerkennung der Möglichkeit, daß Luftschadstoffe, 
einschließlich der grenzüberschreitenden Luftver-
schmutzung, auf kurze oder lange Sicht schädliche 
Auswirkungen haben können; 

in der Besorgnis, daß eine Erhöhung der Emissionsrate 
von Luftschadstoffen in dem vorher gesagten Maße 
solche schädlichen Auswirkungen verstärken kann; 

in Anerkennung der Notwendigkeit, die Auswirkun-
gen des weiträumigen Transports von Luftschadstof-
fen zu untersuchen und sich um Lösungen für die auf-
gezeigten Probleme zu bemühen; 

in Bekräftigung ihrer Bereitschaft, die aktive interna-
tionale Zusammenarbeit zu verstärken, um angemes-
sene nationale Politiken zu entwickeln und auf dem 
Wege des Austauchs von Informationen, Konsultatio-
nen, Forschungs- und Überwachungsarbeiten die na-
tionalen Aktionen zur Bekämpfung der Luftverschmut-
zung, einschließlich der weiträumigen grenzüber-
schreitenden Luftverschmutzung, zu koordinieren — 
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KOMMEN WIE FOLGT ÜBEREIN: 

Definitionen 

Artikel 1 

Für die Zwecke dieses Ubereinkommens bedeuten: 

a) „Luftverschmutzung" die vom Menschen verur-
sachte unmittelbare oder mittelbare Einleitung von 
Stoffen oder Energie in die Luft mit nachteiligen 
Folgen, die die menschliche Gesundheit gefähr-
den, die biologischen Ressourcen und die Öko-
systeme schädigen, die Erholungsmöglichkeiten be-
einträchtigen oder die sonstigen rechtmäßigen Nut-
zungen der Umwelt behindern; der Begriff „Luft-
schadstoffe" wird entsprechend ausgelegt; 

b) „weiträumige grenzüberschreitende Luftverschmut-
zung": Luftverschmutzung, deren physikalischer 
Ursprung sich ganz oder teilweise in dem Bereich 
befindet, der unter die Gerichtsbarkeit eines Staa-
tes fällt und die Auswirkungen in einem anderen, 
der Gerichtsbarkeit eines anderen Staates unterlie-
genden Bereich in einer Entfernung hat, bei der es 
in der Regel nicht möglich ist, die Beiträge einzel-
ner Emissionsquellen oder Gruppen von Quellen 
gegeneinander abzugrenzen. 

Grundprinzipien 

Artikel 2 

Unter gebührender Berücksichtigung der einschlägi-
gen Gegebenheiten und Probleme sind die Vertrags-
parteien entschlossen, den Menschen und seine Um-
welt gegen die Luftverschmutzung zu schützen; sie be-
mühen sich, die Luftverschmutzung einschließlich der 
weiträumigen grenzüberschreitenden Luftverschmut-
zung einzudämmen und so weit wie möglich schritt-
weise zu verringern und zu verhindern. 

Artikel 3 

Die Vertragsparteien werden im Rahmen des vorlie-
genden Ubereinkommens auf dem Wege von Informa-
tionsaustauschen, Konsultationen, Forschungs- und 
Überwachungsarbeiten ohne ungebührliche Verzöge-
rung Politiken und Strategien entwickeln, die zur Be-
kämpfung der Einleitung von Luftschadstoffen dienen 
sollen; dabei werden die Maßnahmen berücksichtigt, 
die bereits auf nationaler und internationaler Ebene 
unternommen werden. 

Artikel 4 

Die Vertragsparteien tauschen Informationen aus und 
überprüfen ihre Politiken, wissenschaftlichen Tätig-

keiten und technischen Maßnahmen, die darauf abzie-
len die Einleitung von Luftschadstoffen, welche schäd-
liche Wirkungen haben können, so weit wie möglich 
zu verhindern; auf diese Weise tragen die Vertragspar-
teien zur Verringerung der Luftverschmutzung, ein-
schließlich der weiträumigen grenzüberschreitenden 
Luftverschmutzung, bei. 

Artikel 5 

Auf Antrag werden zu einem frühen Zeitpunkt Kon-
sultationen abgehalten zwischen den Vertragspar-
teien, die tatsächlich von der weiträumigen grenzüber-
schreitenden Luftverschmutzung betroffen sind oder 
einer erheblichen Gefahr einer solchen Verschmut-
zung ausgesetzt sind, einerseits und den Vertragspar-
teien andererseits, in deren,Gebiet und unter deren 
Gerichtsbarkeit ein wesentlicher Beitrag zur weiträu-
migen grenzüberschreitenden Luftverschmutzung ih-
ren Ursprung nimmt oder in Verbindung mit Tätigkei-
ten, die von diesen Parteien durchgeführt oder in Er-
wägung gezogen werden, ihren Ursprung nehmen 
könnte. 

Überwachung der Luftqualität 

Artikel 6 

Unter Berücksichtigung der Artikel 2 bis 5 und der 
laufenden Forschungsarbeiten, des Austauschs von In-
formationen und Überwachungen und deren Ergeb-
nisse, der Kosten und des Wirkungsgrads örtlicher 
und sonstiger Maßnahmen zur Bekämpfung der Luft-
verschmutzung, insbesondere der aus neuen oder um-
gebauten Anlagen stammenden Verschmutzung, ver-
pflichtet sich jede Vertragspartei, die bestmöglichen 
Politiken und Strategien einschließlich der Systeme 
zur Überwachung, der Luftqualität zu entwickeln und 
u. a. Kontrollmaßnahmen zu erstellen, die mit einer 
ausgewogenen Entwicklung kompatibel sind, insbeson-
dere durch Einsatz der besten verfügbaren und wirt-
schaftlich vertretbaren Technologie und durch Ein-
satz abfallarmer und abfallfreier Technologien. 

Forschung und Entwicklung 

Artikel 7 

Die Vertragsparteien nehmen je nach ihrem Bedarf 
die Forschungs- und/oder Entwicklungsarbeiten zu 
nächstehenden Themen auf und stellen dabei eine Zu-
sammenarbeit her: 

a) bestehende und vorgeschlagene Technologien zur 
Verringerung der Emission von Schwefelverbindun-
gen und sonstigen belangreichen Luftschadstoffen, 
einschließlich Untersuchungen über die technische 
und wirtschafliche Durchführbarkeit, den Energie-
verbrauch und die Auswirkungen auf die Umwelt; 
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b) Instrumentierung und sonstige Techniken zur 
Überwachung und Messung der Emissionsraten 
und des Schadstoffgehalts der Luft; 

c) verbesserte Modelle zur besseren Kenntnis der 
Übertragungsvorgänge für Luftschadstoffe über 
weite Räume und über die Grenzen hinweg; 

d) Auswirkungen von Schwefelverbindungen und an-
deren belangreichen Luftschadstoffen auf die Ge-
sundheit des Menschen und auf die Umwelt, ein-
schließlich Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Mate-
rialien, aquatische und sonstige natürliche Öko-
systeme sowie auf die Sichtverhältnisse im Hinblick 
auf die Schaffung einer wissenschaftlichen Grund-
lage für Dosis/Wirkung-Beziehungen, die dem 
Schutz der Umwelt dienen; 

e) wirtschaftliche, soziale und umweltrelevante Bewer-
tung alternativer Maßnahmen zur Erreichung der 
Umweltziele, einschließlich der Verringerung der 
weiträumigen grenzüberschreitenden Luftver-
schmutzung; 

f) Bildungs- und Ausbildungsprogramme im Zusam-
menhang mit den umweltrelevanten Aspekten der 
Verschmutzung durch Schwefelverbindungen und 
andere belangreiche Luftschadstoffe. 

Informationsaustausch 

Artikel 8 

Die Vertragsparteien tauschen im Rahmen des in Arti-
kel 10 genannte Exekutivorgans oder bilateral und in 
ihrem gemeinsamen Interesse verfügbare Informatio-
nen aus über: 

a) Daten über Emissionen zu einvernehmlich festzule-
genden Zeitpunkten über einvernehmlich festzule-
gende Luftschadstoffe, angefangen mit Schwefel-
dioxid, die aus Rasternetzen einvernehmlich festge-
legter Größe stammen; oder über den Fluß einver-
nehmlich festgelegter grenzüberschreitender Luft-
schadstoffe, angefangen mit Schwefeldioxid, über 
einvernehmlich festzulegende Entfernungen und 
Zeiträume; 

b) größere Veränderungen in den nationalen Politi-
ken und in der allgemeinen industriellen Entwick-
lung und ihrer potentiellen Auswirkung, die erheb-
liche Veränderungen in der weiträumigen grenz-
überschreitenden Luftverschmutzung verursachen 
könnten; 

c) Überwachungstechnologien zur Eindämmung der 
Luftverschmutzung im Zusammenhang mit der 

weiträumigen grenzüberschreitenden Luftver-
schmutzung; 

d) die geplanten Kosten der Überwachung der Emis-
sion von Schwefelverbindungen und anderen be-
langreichen Luftschadstoffen auf nationaler 
Ebene; 

e) meteorologische und physikalisch-chemische Da-
ten über die Übertragungsmechanismen; 

f) physikalisch-chemische und biologische Daten über 
die Auswirkungen der weiträumigen grenzüber-
schreitenden Luftverschmutzung und das Ausmaß 
des Schadens ('), der aufgrund dieser Daten auf 
die weiträumige granzüberschreitende Luftver-
schmutzung zurückzuführen ist; 

g) nationale, subregionale und regionale Politiken 
und Strategien zur Überwachung der Schwefelver-
bindungen und anderer belangreicher Luftschad-
stoffe. 

Durchführung und Weiterentwicklung des Zusammen-
arbeitsprogramms für die Messung und Bewertung der 
weiträumigen Übertragung von Luftschadstoffen in 

Europa 

Artikel 9 

Die Vertragsparteien betonen die Notwendigkeit der 
Durchführung des bestehenden „Zusammenarbeitspro-
gramms für die Messung und Bewertung der weiträu-
migen Übertragung von Luftschadstoffen in Europa" 
(nachstehend „EMEP" genannt) und betonen hin-
sichtlich der weiteren Abwicklung dieses Programms 
einvernehmlich: 

a) es ist erwünscht, daß die Vertragsparteien dem 
EMEP, das zunächst auf der Messung von Schwe-
feldioxid und verwandten Stoffen beruht, beitreten 
und es voll anwenden; 

b) nach Möglichkeit müssen zur Messung vergleich-
bare oder vereinheitlichte Verfahren angewandt 
werden; 

c) es ist erwünscht, das Meßprogramm sowohl auf na-
tionale als auch auf internationale Programme zu 
stützen. Die Errichtung von Meßstationen und die 
Sammlung von Daten erfolgen unter der nationa-
len Hoheit desjenigen Landes, in dem sich die 
Meßstationen befinden; 

(') Das vorliegende Übereinkommen enthält keine Bestim-
mung betreffend die Haftpflicht des Staates im Zusam-
menhang mit Schäden. 
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d) es ist erwünscht, einen Rahmen für ein Zusammen-
arbeitsprogramm der Umweltüberwachung zu er-
stellen, das auf den derzeitigen und künftigen na-
tionalen, subregionalen, regionalen und sonstigen 
internationalen Programmen beruht und ihnen 
Rechnung trägt; 

e) es müssen Daten über Emissionen in einvernehmt 
lieh festzulegenden Zeitabständen ausgetauscht 
werden sowie über einvernehmlich festgelegte Luft-
schadstoffe, angefangen mit Schwefeldioxid, die 
aus Rasternetzen einvernehmlich festgelegter 
Größe gewonnen werden, bzw. über den Fluß von 
einvernehmlich festgelegten Luftschadstoffen, ange-
fangen mit Schwefeldioxid, über die nationalen 
Grenzen hinweg und über einvernehmlich festzule-
gende Entfernungen und Zeitabschnitte. Die zur 
Bestimmung des Flusses benutzte Methode ein-
schließlich des Modells sowie die zur Bestimmung 
der Luftschadstoffübertragung — basierend auf 
den Emissionen je Rastereinheit — benutzte Me-
thode einschließlich des Modells werden zur Verfü-
gung gestellt und regelmäßig überprüft, um die 
Methoden und die Modelle zu verbessern; 

f) die Vertragsparteien sind bereit, den Austausch 
und die regelmäßige Fortschreibung der nationa-
len Daten über die Gesamtemissionen von einver-
nehmlich festgelegten Luftschadstoffen, angefan-
gen mit Schwefeldioxid, fortzuführen; 

g) es müssen meteorologische und physikalisch-chemi-
sche Daten betreffend die während der Übertra-
gung stattfindenden Prozesse geliefert werden; 

h) chemische Bestandteile müssen auch in anderen 
Medien — zum Beispiel Wasser, Boden und Vege-
tation — gemessen werden; ein ähnliches Meßpro-
gramm muß überdies durchgeführt werden, mit 
dem die Auswirkungen auf Gesundheit und Um-
welt erfaßt werden; 

i) es ist wünschenswert, die nationalen EMEP-Netze 
zu erweitern, so daß diese für Kontroll- und Uber-
wachungszwecke benutzt werden können. 

Exekutivorgan 

Artikel 10 

(1) Die Vertreter der Vertragsparteien bilden im 
Rahmen der Berater der Regierungen der Wirtschafts-
kommission für Europa über Umweltprobleme das 
Exekutivorgan des vorliegenden Übereinkommens 
und treten in dieser Kapazität mindestens einmal jähr-
lich zusammen. 

(2) Das Exekutivorgan hat zur Aufgabe: 

a) Überprüfung der Durchführung des vorliegenden 
Übereinkommens; 

b) nach Bedarf Einsetzung von Arbeitsgruppen zur 
Prüfung von Angelegenheiten in Zusammenhang 

mit der Durchführung und der Abwicklung des 
vorliegenden Übereinkommens; zu diesem Zweck 
werden geeignete Studien und weitere Unterlagen 
erarbeitet und Empfehlungen unterbreitet, die vom 
Exekutivorgan zu prüfen sind; 

c) Ausübung weiterer Funktionen, die sich nach den 
Bestimmungen des vorliegenden Abkommens als 
erforderlich erweisen könnten. 

(3) Das Exekutivorgan nutzt die Dienste des Len-
kungsorgans für das EMEP dahin gehend, daß dieses 
eine ausschlaggebende Rolle bei der Abwicklung des 
vorliegenden Übereinkommens spielt, insbesondere im 
Hinblick auf die Einholung von Daten und auf die 
wissenschaftliche Zusammenarbeit. 

(4) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben benutzt 
das Exekutivorgan nach Bedarf auch Informationen 
von anderen einschlägigen internationalen Organisa-
tionen. 

Sekretariat 

Artikel 11 

Der Exekutivsekretär der Wirtschaftskommission für 
Europa nimmt für das Exekutivorgan die nachstehen-
den Sekretariatsaufgaben wahr: 

a) Einberufung und Vorbereitung der Sitzungen des 
Exekutivorgans; 

b) Weiterleitung von Berichten und anderen Informa-
tionen, die gemäß den Bestimmungen des vorlie-
genden Übereinkommens eingegangen sind, an die 
V ertragsparteien; 

c) Wahrnehmung der vom Exekutivorgan übertrage-
nen Aufgaben. 

Änderungen zum Übereinkommen 

Artikel 12 

(1) Jede Vertragspartei kann Änderungen zum vor-
liegenden Übereinkommen vorschlagen. 

(2) Der Wortlaut der vorgeschlagenen Änderung 
wird dem Exekutivsekretär der Wirtschaftskommis-
sion für Europa schriftlich unterbreitet, der sie allen 
Vertragsparteien mitteilt. Das Exekutivorgan erörtert 
die vorgeschlagenen Änderungen auf seiner nächsten 
Jahressitzung, sofern diese Vorschläge den Vertrags-
parteien vom Exekutivsekretär der Wirtschaftskommis-
sion für Europa mindestens 90 Tage vorher mitgeteilt 
worden sind. 

(3) Eine Änderung zum vorliegenden Übereinkom-
men wird einvernehmlich von den Vertretern der Ver-
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tragsparteien angenommen und tritt für die Vertrags-
parteien, die diese Änderung angenommen haben, am 
90. Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft , an dem zwei 
Drittel der Vertragsparteien ihre Annahmeurkunde 
bei der Verwahrstelle hinterlegt haben. Danach tritt 
die Änderung für alle anderen Vertragsparteien am 
90. Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft , an dem jene 
Vertragspartei ihre Urkunde über die Annahme der 
Änderung hinterlegt. 

(2) Das vorliegende Übereinkommen liegt ab 
17. November 1979 für den Beitritt der in Artikel 14 
Absatz 1 genannten Staaten und Organisationen auf. 

(3) Die Urkunden der Ratifikation, Annahme, Ge-
nehmigung oder des Beitritts sind beim Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen zu hinterlegen, der die 
Funktion der Verwahrstelle ausübt. 

Beilegung von Streitigkeiten 

Artikel 13 

Im Fall einer Streitigkeit zwischen zwei oder mehre-
ren Vertragsparteien des vorliegenden Ubereinkom-
mens betreffend die Auslegung oder die Anwendung 
des Übereinkommens soll ein Lösung durch Verhand-
lung bzw. durch ein anderes Verfahren der Beilegung 
von Streitigkeiten gesucht werden, das für die an der 
Streitigkeit beteiligten Parteien annehmbar ist. 

Unterzeichnung 

Artikel 14 

(1) Dieses Übereinkommen liegt anläßlich der Sit-
zung leitender Persönlichkeiten im Rahmen der Wir t -
schaftskommission für Europa über den Umwelt-
schutz vom 13. bis 16. November 1979 im Büro der 
Vereinten Nat ionen in Genf zur Unterzeichnung 
durch die Mitgliedstaaten der Wirtschaftskommission 
für Europa sowie der Staaten auf, die in der Wirt-
schaftskommission für Europa gemäß Artikel 8 der 
Entschließung 36 (4) des Wirtschafts- und Sozialrates 
vom 28. März 1974 beratenden Status haben, sowie 
durch regionale Organisationen zur Wirtschaftsinte-
gration, die von unabhängigen Staaten, die Mitglieder 
der Wirtschaftskommission für Europa sind, gebildet 
werden und die für die Aushandlung, den Abschluß 
und die Anwendung von internationalen Vereinbarun-
gen in Angelegenheiten, die in den Geltungsbereich 
des vorliegenden Übereinkommens fallen, zuständig 
sind. 

(2) In Angelegenheiten, die in ihren Zuständigkeits-
bereich fallen, werden solche Organisationen der re-
gionalen Wirtschaftsintegration in ihrem eigenem Na-
men die Rechte ausüben und die Verantwortungen 
wahrnehmen, die das vorliegende Übereinkommen ih-
ren Mitgliedstaaten überträgt. In diesen Fällen sind 
die Mitgliedstaaten dieser Organisationen nicht be-
rechtigt, diese Rechte individuell auszuüben. 

Ratifikation, Annahme, Genehmigung und Beitritt 

Artikel 15 

(1) Das vorliegende Übereinkommen bedarf der 
Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. 

Inkrafttreten 

Artikel 16 

(1) Das vorliegende Übereinkommen tritt am neun-
zigsten Tag nach dem Zeitpunkt der Hinter legung 
der vierundzwanzigsten Urkunde der Ratifikation, An-
nahme, Genehmigung oder des Beitritts in Kraft . 

(2) Für jede Vertragspartei, die das vorliegende 
Übereinkommen nach der Hinterlegung der vierund-
zwanzigsten Urkunde der Ratifikation, Annahme, Ge-
nehmigung oder des Beitritts ratifiziert, annimmt, ge-
nehmigt oder ihm beitritt, tritt das Übereinkommen 
am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt der Hinterle-
gung der Urkunde der Ratifikation, Annahme, Geneh-
migung oder des Beitritts durch diese Vertragspartei 
in Kraft . 

Rücktritt 

Artikel 17 

Zu jedem Zeitpunkt nach fünf Jahren, gerechnet von 
dem Zeitpunkt, an dem das vorliegende Übereinkom-
men für die betreffende Vertragspartei in Kraf t getre-
ten ist, kann diese Vertragspartei mittels schriftlicher 
Kündigung an die Verwahrstelle vom Übereinkom-
men zurücktreten. Dieser Rücktritt tritt am neunzig-
sten Tag nach dem Eingang der Kündigung bei der 
Verwahrstelle in Kraft . 

Verbindliche Wortlaute 

Artikel 18 

Die Originalfassung des vorliegenden Übereinkom-
mens, dessen englische, französische und russische 
Wort laute gleichermaßen verbindlich sind, wird beim 
Generalsekretär der Vereinten Nat ionen hinterlegt. 

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten 
Unterzeichneten dieses Übereinkommen unterzeich-
net. 
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Entwurf einer Entschließung über weiträumige grenzüberschreitende Luftverschmutzung 

Die Unterzeichner des Übereinkommens über weiträumige grenzüberschreitende Luftver-
schmutzung vom .... November 1979 

1. beschließen, daß sie im Rahmen der Wirtschaftskommission für Europa und der Bera-
ter für Umweltprobleme bei den Regierungen der Wirtschaftskommission für Europa 
so bald wie möglich und auf Interimsbasis die vorläufige Durchführung des Überein-
kommens über weiträumige grenzüberschreitende Luftverschmutzung in Angriff neh-
men werden; sie verpflichten sich, den sich aus dem Ubereinkommen ergebende Ver-
pflichtungen bis zum Inkrafttreten des Ubereinkommens soweit wie möglich nachzu-
kommen; 

2. kommen überein, daß der Wirtschaftskommission für Europa und ihrem Exekutivsekre-
tär die erforderlichen Befugnisse verliehen werden sollten, um ausreichende Sekreta-
riatseinrichtungen sowie im Rahmen der bestehenden Haushaltsstruktur die angemes-
senen Finanzmittel bereitzustellen; 

3. beschließen ferner, unverzüglich die Zusammenarbeit in Problembereichen innerhalb 
des Geltungsbereichs des Ubereinkommens zu vertiefen. Insbesondere werden sie be-
strebt sein, ihre Politiken und Strategien zur Bekämpfung der Luftverschmutzung, 
einschließlich der weiträumigen grenzüberschreitenden Luftverschmutzung, einander 
anzunähern; 

4. erklären, daß diese Strategien und Politiken darauf abzielen, die Luftverschmutzung 
einzudämmen und nach Möglichkeit schrittweise zu reduzieren und zu verhindern; 
dies gilt auch für die weiträumige grenzüberschreitende Luftverschmutzung. Diese 
Strategien und Politiken werden schrittweise angewandt; das hierzu benannte zustän-
dige Organ überprüft regelmäßig die auf nationaler Ebene erzielten Fortschritte. Um 
dieses Ziel zu erreichen, gewähren die Unterzeichner der Erstellung eines Dokuments 
höchsten Vorrang, in dem die Strategien und Politiken jedes Unterzeichners zur Ein-
dämmung der Luftverschmutzung durch Schwefelverbindungen dargelegt sind. 


